
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1 Allgemeines 
1. Es gelten ausschließlich unsere Geschäfts- und 
Zahlungsbedingungen. Entgegenstehende oder von unseren 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des 
Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten 
ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in 
Kenntnis entgegenstehender oder von  unseren Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die 
Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen. 
2. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle 
künftigen Geschäfte mit dem Kunden. 
 
§ 2 Auftragserteilung 
1. Die Auftragserteilung hat grundsätzlich schriftlich (auch per 
Telefax) zu erfolgen. Bei nur mündlicher Auftragserteilung gehen 
Übermittlungsfehler sowie etwaige Mißverständnisse zu Lasten des 
Kunden. Liegt eine schriftliche Auftragsbestätigung vor, ergeben 
sich Auftragsumfang und Auftragsinhalt aus dieser. 
2. Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu 
qualifizieren, so können wir dieses binnen einem Monat annehmen. 
3. An Abbildungen, Mustern, Zeichnungen, Kalkulationen und 
sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Der Kunde verpflichtet sich gegenüber der 
OUTFIT Vertriebsgesellschaft mbH, die zur Präsentation, Ansicht 
und Herstellung von Bekleidungsstücken überlassenen Unterlagen, 
insbes. Entwürfe, Muster, Modelle, Zeichnungen, Schnitte, 
Stoffqualitäten, Designs und Herstellungsanleitungen 
ausschließlich für die Zwecke der Firma OUTFIT 
Vertriebsgesellschaft mbH und nach deren Anweisung zu verwenden, 
sowie die aus den präsentierten oder übergebenen Unterlagen 
gewonnenen und ersichtlichen Kenntnisse nicht für die Produktion 
gleicher oder ähnlicher Bekleidungsstücke zu verwerten, die ohne 
Zustimmung der OUTFIT Vertriebsgesellschaft mbH Dritten angeboten 
werden. Diese Verpflichtung besteht unabhängig davon, ob die 
präsentierten oder übergebenen Unterlagen als Betriebsgeheimnisse 
der Firma OUTFIT Vertriebsgesellschaft mbH zu betrachten sind und 
ob es zu einem (Liefer-) oder (Zusammenarbeits-) Vertrag zwischen 
der OUTFIT Vertriebsgesellschaft mbH und dem Kunden kommt. 
4. Abbildungen, Muster, Modelle, Zeichnungen, Schnitte, 
Stoffqualitäten, Designs und Herstellungsanleitungen und sonstige 
Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 
 
§ 3 Preise 
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 
gelten unsere Preise „ab Werk“, ausschließlich Verpackung, 
Transport und Versicherung; diese werden gesondert in Rechnung 
gestellt. 
2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen 
eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der 
Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 
 
§ 4 Zahlungsbedingungen 
1. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher 
Vereinbarung. 
2. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 
ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb 10 Tagen ab 
Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Kommt der Besteller in 
Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 
mindestens 4% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen 
Bundesbank p.a.  zu fordern. Sowohl dem Kunden als auch uns 
bleibt es vorbehalten, im Einzelfall einen niedrigeren bzw. einen 
höheren Schaden nachzuweisen. 
3. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von 
uns anerkannt sind. 
Wegen bestrittener Gegenansprüche steht dem Kunden auch kein 
Zurückbehaltungsrecht zu. 
 
§ 5 Datenspeicherung 
Hinweis gemäß § 33 BDSG: Kundendaten werden gespeichert. 
 
§ 6 Lieferung 
1. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die 
Abklärung aller gestalterischen und technischen Fragen voraus. 
2. Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in 
Lieferverzug, so ist der Kunde berechtigt, für jede vollendete 
Woche Verzug eine pauschalierte Verzugsentschädigung in Höhe von 
1% des Lieferwertes, maximal 3% des Lieferwertes zu verlangen. 
3. Setzt uns der Kunde, nachdem wir bereits in Verzug geraten 
sind, eine angemessene Nachfrist mit Ablehnungsanordnung, so ist 
er nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten; Schadenersatzansprüche wegen 
Nichterfüllung in Höhe des vorhersehbaren Schadens stehen dem 
Kunden nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruhte. Im übrigen ist die Schadenersatzhaftung 
auf 50% des eingetretenen Schadens, insgesamt auf den Lieferwert, 
mit dem wir uns in Verzug befinden, begrenzt. 
4. Die Haftungsbedingungen gemäß Abs. 2 und 3 gelten nicht, 
sofern ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde; gleiches 
gilt dann, wenn der Kunde wegen des von uns zu vertretenden 
Verzugs geltend machen kann, daß sein Interesse an der 
Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist. 

5. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die 
rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des 
Kunden voraus. 
6. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns 
entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen zu 
verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen 
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache 
zu dem Zeitpunkt auf den Kunden über, zu dem dieser in 
Annahmeverzug gerät. 
§ 7 Gefahrenübergang 
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 
ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart. 
2. Sofern der Kunde es wünscht, werden wir für die Lieferung eine 
Transportversicherung abschließen; die insoweit anfallenden 
Kosten trägt der Kunde. 
 
§ 8 Gewährleistung 
1. Die Gewährleistungsrechte des Kunden setzen voraus, daß dieser 
seinen nach § 337 und 378 HGB geschuldeten Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 
2. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der gelieferten Ware 
vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Mängelbeseitigung oder 
zur Ersatzlieferung berechtigt. Im Fall der Mängelbeseitigung 
sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mängelbeseitigung 
erforderlichen Aufwendungen, insbes. Transport-, Wege-, Arbeits- 
und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch 
erhöhen, daß die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem 
Erfüllungsort erbracht wurde. 
3. Sind wir zur Mängelbeseitigung/Ersatzlieferung nicht bereit 
oder nicht in der Lage, insbes. verzögert sich diese über 
angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten 
haben, oder schlägt in sonstiger Weise die 
Mängelbeseitigung/Ersatzlieferung fehl, so ist der Besteller nach 
seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine 
entsprechende Minderung des Kaufpreises zu verlangen. 
4. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind 
weitergehende Ansprüche des Kunden - gleich aus welchen 
Rechtsgründen - ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für 
Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, 
insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder 
sonstige Vermögensschäden des Kunden.  
5. Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die 
Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhte. 
Sie gilt ferner dann nicht, wenn der Kunde wegen des Fehlens 
einer zugesicherten Eigenschaft Schadenersatzansprüche wegen 
Nichterfüllung gemäß §§ 463 und 480 Abs. 2 BGB geltend macht. 
6. Kleine zumutbare Unregelmäßigkeiten und zumutbare geringe 
Abweichungen in Qualität, Farbe, Größe, sowie solche, die bei  
der Eigenart der Herstellung vorkommen, berechtigen nicht zu 
Abzügen oder zur Annahmeverweigerung. 
 
§ 9 Transportschäden 
1. Erkennt der Kunde Schäden an der Verpackung 
(Transportschäden), hat er bei Annahme der Ware von dem 
Transportunternehmer die Beschädigung bescheinigen zu lassen. 
 
§ 10 Gesamthaftung 
1. Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz als in § 8 
vorgesehen, ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend 
gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. 
2. Die Regelung gemäß Abs.1 gilt nicht für Ansprüche Gemäß § 1,4 
Produkthaftungsgesetz. Gleiches gilt bei  anfänglichem Unvermögen 
oder zu vertretender Unmöglichkeit. 
3. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 
dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter, Erfüllungsgehilfen und 
freie Mitarbeiter. 
 
§ 11 Eigentumsvorbehalt 
1. Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand bis zum 
Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei 
vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, den Liefergegenstand 
zurückzunehmen. In der Zurücknahme des Liefergegenstandes durch 
uns, liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten 
dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung des 
Liefergegenstandes durch uns liegt stets ein Rücktritt vom 
Vertrag. Wir sind nach Rücknahme des Liefergegenstandes zu dessen 
Verwertung befugt; der Verwertungserlös ist auf die 
Verbindlichkeiten des Kunden -abzüglich angemessener 
Verwertungskosten- anzurechnen. 
2. Der Kunde ist verpflichtet, den Liefergegenstand pfleglich zu 
behandeln. 
3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der 
Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir 
Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in 



der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten 
einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für 
den uns entstandenen Ausfall. 
 
§ 12 Erfüllungsort, Gerichtsstand 
1. Erfüllungsort für alle Leistungen und Zahlungen ist Tübingen. 
2. Bei Verträgen mit Vollkaufleuten, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen 
wird Tübingen als Gerichtsstand vereinbart. 
 
§ 13 Sonstiges 
1. Für das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und uns findet 
ausschließlich deutsches Recht Anwendung.  
2. Sofern wir bei Messen/Veranstaltungen einen Änderungsservice 
eingerichtet haben, liegt in der vorbehaltlosen Ausführung von 
Änderungsdienstleistungen am Liefergegenstand nicht die 
Erklärung, daß der Liefergegenstand zuvor mangelhaft ausgeliefert 
worden ist.  
3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so wird dadurch die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 


